
 

 

Niederschrift über die Sitzung des Ortsgemeinderate s der 
Ortsgemeinde Winningen 

 
 
  

Öffentliche Sitzung:  09.03.2022  
  

Beginn der Sitzung:  19:30 Uhr  
  

Ende der Sitzung:  Nach der nichtöffentlichen Sitzung 

  

Sitzungsort:  August-Horch-Halle, Uhlenweg 2,  
56333 Winningen  

 
Anwesenheitsliste: 
 
Vorsitzender 
Kröber, Wolfgang, Dr. (Erster Beigeordneter) 
 
 
Beigeordnete (nicht stimmberechtigt) 
Blum, Sabrina (Zweite Beigeordnete) 
Hautt, Rosi (Dritte Beigeordnete) 
 
 
Mitglieder (stimmberechtigt) 
Alt, Stefan 
Christopher Knebel (ab Top 2) 
Saas, Ida 
Scherf, Julia 
Brost, Michael 
Reick, Walter 
Richter, Michael 
Kröber, Achim 
Kornes, Mathias 
Krause, Sabine 
Schu-Knapp, Hans-Joachim 
Traus, Manfred 
Seyda, Sonja 
Huster, Bernd 
Weyh, Peter (ab 19.35 Uhr, Top 1)  
Krumbhorn, Mario 
 
Schriftführer 
Puth, Karl-Heinz 
 
 
 
 



 

 

Nicht anwesend: 
 
Mitglieder (stimmberechtigt) 
./. 
 
Beigeordnete (nicht stimmberechtigt) 
./. 
 
Bürgermeister 
Weyh, Rüdiger 
 

      
______________________________ 

Dr. Wolfgang Kröber  
(Vorsitzender) 

______________________________ 

Karl-Heinz Puth 
(Schriftführer) 

 
 
  
Tagesordnung:  

 
  
 
 1   Mitteilungen der Verwaltung 
  

 2   Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds 
 Win/2022/007 

 3   Nachwahlen zu den Ausschüssen; 
a) Haupt- und Finanzausschuss 
b) Umlegungsausschuss 

 Win/2022/008 

 4   Beratung und Beschlussfassung zu den Planungen zur Photovoltaik auf der Kita 
  

 5   Erschließung der Campinginsel: 
Vergabe der Bauarbeiten für die Verlegung einer Wasserleitung 

  

 6   3. Änderung des Bebauungsplans „Winningen-Ost“, Abwägungsbeschlüsse und 
Satzungsbeschluss 

 Win/2022/009 

 7   5-Jahresvertrag zur Baumkontrolle des Baumbestandes der Ortsgemeinde 
Winningen 

  

 8   Abschluss eines 4-Jahrespflegevertrages mit der Firma Cordel&Sohn zur Pflege des 
Hybridrasens auf dem Sportplatz 

  

 9   Beratung und Beschlussfassung über den Standort für eine öffentliche Toilette 

  

10 Verlängerung der Beratung zur Dorfentwicklung durch SLP 



 

 

  

11 Antrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP; Abriss der 
Bahnrampe auf dem Bahnhofsgelände 

 Win/2022/010 

12 Antrag des Ausschusses „Kirche und Kultur“ der Ev. Gemeinde Winningen zur 
Nutzung öffentlicher Flächen zur Verlegung so genannter Stolpersteine 

  

13 Gestaltung Kirchplatz 

  

14 Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Krieg um die Ukraine 

  

15 Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 

  

16   Verschiedenes 

  
17 Einwohnerfragestunde 

  

 
 
 
Unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung findet die Sitzung in der 
August-Horch-Halle, Uhlenweg 2, statt. Gemäß § 4 Absatz 4 Satz 1 der 30. Corona-
Bekämpfungsverordnung (CoBeLVO) gelten bei Sitzungen kommunaler Gremien die Testpflicht 
nach § 3 Abs. 5 Satz 1 CoBeLVO und die Maskenpflicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 CoBeLVO. Die 
Testpflicht gilt nicht für geimpfte oder genesene Personen. 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Ratsmitglieder und die Beigeordneten, Vertreter/in der Bahn, Frau 
Britta Remahne, Herrn Sascha Otten, Herrn Daniel Morgenstern und Herrn Erik Neu vom Ing. Büro 
Schönhofen, welcher im Auftrag der Bahn anwesend ist. Die Vertreter/in der Bahn werden zu Top. 
4. Möglichkeiten der Bahnhofsgestaltung in einer Präsentation vorstellen. Weiterhin begrüßt der 
Vorsitzende den Leiter des Fachbereichs 3 der VG, Herrn Schweikert sowie die anwesenden 
Zuhörer. 
 
 
Ortsbeigeordneter Dr. Wolfgang Kröber eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass der 
Ortsgemeinderat form- und fristgerecht eingeladen wurde und beschlussfähig ist. Einwendungen 
gegen die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung gibt es nicht. Er beantragt die Aufnahme: Top. 4 
Erschließung der Campinginsel: Vergabe der Bauarbeiten für die Verlegung einer Wasserleitung, 
Top. 14 Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Krieg um die Ukarine und Top. 15 
Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf, in die Tagesordnung. Die bisherigen 
Tagesordnungspunkte verschieben sich entsprechend. 
 
Den beantragten Änderungen der Tagesordnung stimmt der Ortsgemeinderat einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.   Mitteilungen der Verwaltung 
 
Die Verdienstmedaille der Gemeinde Winningen wurde Heike Müller verliehen. 
Die Ortsgemeinde dankt ihr noch einmal von dieser Stelle aus für ihr langjähriges, ehrenamtliche 
Engagement für unsere Gemeinde im Namen von Rat und Verwaltung. 
 
Am 23.02. fand eine Ortsbürgermeisterdienstbesprechung per Videokonferenz statt. Frau 
Kleinschmidt, die neue Klimasachverständige, stellte sich vor. Außerdem wurde die 
Personalproblematik im Bauamt besprochen. Diese Personalproblematik wird für Winningen nicht 
ohne Folgen bleiben. 
 
Nach kurzer Vorankündigung ist die Firma Diringer & Scheidel Rohrsanierung dabei, 
Rohrsanierungen in der August-Horch-Straße durchzuführen. Dies soll 3-4 Wochen dauern. 
 
Im Zeitraum bis Juli werden im Auftrag des Wasserwerkes weitere Sanierungen und 
Kanalisierungsarbeiten an verschiedenen Stellen in Winningen durchgeführt und dazu Straßenteile 
halbseitig gesperrt. 
 
Am 07.03.2022 fand eine Informationsveranstaltung der VG in der Sporthalle Oberfell zum Thema 
„Kindertagesstätten, Trägerschaft an den Einrichtungen“ statt. Dabei geht es mittelfristig darum, ob 
die Trägerschaft für die KITA in die Obhut der VG übergeht. Wenn dem so sein sollte, kommt zuerst 
der Trägerschaftsübergang. Ein möglicher Gebäudeübergang ist in der Regel nachgelagert. In 
jedem Fall geht das nicht ohne intensive Einbindung aller Gremien und Beteiligten. 
 
 
 

 2.   Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds 
 Win/2022/007 
 
 
Zunächst bedankt sich der Vorsitzende bei dem ausscheidenden Ratsmitglied Michael Müller für 
sein langjähriges Engagement im Ortsgemeinderat und weiteren Gremien. Ebenso spricht 
Fraktionssprecher Stefan Alt den Dank an Michael Müller aus. Herr Müller bedauert sein 
Ausscheiden aus dem Rat, er hat diesen Entschluss aus privaten Gründen getroffen. 
 
Ortsbeigeordneter Dr. Kröber verpflichtet das in den Ortsgemeinderat nachgerückte Ratsmitglied 
Christopher Knebel vor seinem Amtsantritt in dieser öffentlichen Sitzung namens der 
Ortsgemeinde Winningen durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten (§ 30 
Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz - GemO -). 
 
Herr Dr. Kröber weist darauf hin, dass die Pflichten der Ratsmitglieder sich insbesondere aus § 20 
GemO (Schweigepflicht), § 21 GemO (Treuepflicht) und § 22 GemO (Ausschließungsgründe) 
ergeben. 
 
 
 



 

 

 3.   Nachwahlen zu den Ausschüssen; 
a) Haupt- und Finanzausschuss 
b) Umlegungsausschuss 

 Win/2022/008 
 
 

Beschluss:  

 
a) Der Ortsgemeinderat beschließt, dass offene Abstimmung erfolgt. 
 
b)  Der Ortsgemeinderat wählt in den 
 
Haupt- und Finanzausschuss 
(Vertreter/in von Michael Brost)  
(Nachfolge von Michael Müller):    
 
Christopher Knebel 
 
c) Der Ortsgemeinderat wählt in den  
 
Umlegungsausschuss 
 
Stefan Alt 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Zu a) Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
Zu b) Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
Zu c) Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Mit dem Ausscheiden aus dem Ortsgemeinderat hat Michael Müller auch sein Mandat als 
stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss verloren.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Besetzung der Ausschüsse, auch der 
stellvertretenden Ausschussmitglieder, nur möglich ist, wenn diese vorher schriftlich gegenüber 
dem Ortsbürgermeister erklärt haben, dass sie ihr Mandat niederlegen bzw. auf dieses verzichten. 
 
Bei Wahlen gilt § 40 Gemeindeordnung (GemO) mit den weiteren Folgen, dass bei dieser 
Entscheidung des Gemeinderates das Stimmrecht des Vorsitzenden, der nicht gewähltes 
Ratsmitglied ist, ruht (§ 36 Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 GemO), Ausschließungsgründe keine Anwendung 
finden (§ 22 Absatz 3 GemO) und der Gemeinderat gemäß § 40 Absatz 5 Halbsatz 2 GemO mit 
der Mehrheit der anwesenden Ratsmitglieder beschließen kann, die Wahl im Wege der offenen 
Abstimmung durchzuführen. 
 



 

 

Das Wahlvorschlagsrecht hat bezüglich der Nachbesetzung von Herrn Müller im Haupt- und 
Finanzausschuss die CDU-Fraktion. 
 
Außerdem ist Herr Müller mit Niederlegung seines Ratsmandates auch aus dem 
Umlegungsausschuss ausgeschieden.  
Herr Müller war als Mitglied des Gemeinderates in den Ausschuss gewählt worden. Mindestens 
zwei Mitglieder des Umlegungsausschusses müssen zum Gemeinderat wählbar sein und sollen 
dem Gemeinderat angehören (§ 3 Absatz 3 Umlegungsausschussverordnung (UAVO)). 
Ortsbürgermeister und Beigeordnete dürfen nicht Mitglied im Umlegungsausschuss werden (§ 3 
Absatz 4 UAVO). 
 
 

 4.   Barrierefreier Umbau der Bahnstation Winningen; 
Vorstellung der Planungsvarianten durch Vertreter 
der Deutschen Bahn 

  
 

Beschluss:  
 
Die Ortsgemeinde favorisiert die Bahnquerung auf der Südseite mit einer Rampe. Jegliche 
Querung auf der Nordseite wird im Hinblick auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen 
abgelehnt. 
 
Somit wird die Variante, die den Zugang zum Bahnsteig mit einer Rampe auf der Südseite 
erschließt, bevorzugt. 
 
Sofern die v.g. Rampe, z. B. aus Finanzierungsgründen der Bahn oder sonstigen Gründen etc., 
nicht zum Tragen kommt, wird erst eine Aufzugvariante favorisiert. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  
 
Ja 16  Nein 0  Enthaltung 1 
 
 

Begründung:  
 
Die Vertreter/in (Frau Britta Remahne, Herr Sascha Otten, Herr Daniel Morgenstern, Herr Erik Neu 
vom Ing. Büro Schönhofen im Auftrag der Bahn) der Bahn stellen aus ihrer Sicht vier mögliche 
Varianten für den Umbau der Bahnstation Winningen vor. Sehr ausführlich wird die aktuelle 
Situation mit den späteren Zielen in einer Präsentation, u.a. mit einer 3 D Vorstellung, dargelegt. 
Fragen aus dem Rat werden direkt beantwortet. Abschließend wird von den/der Vertretern/in um 
ein Votum der Gemeinde zur Variantenauswahl gebeten. 
 
Bei den jeweiligen Ausführungen werden Grundstücksflächen der Gemeinde benötigt, sodass ein 
Flächenankauf der Bahn notwendig wird. Die endgültigen Planungen sollen bis Mitte 2023 erstellt 
sein, sodass das planrechtliche Verfahren (ca. 2 Jahre) beginnen kann. Die eigentliche 
Baumaßnahme soll im Frühjahr 2027 beginnen und eine mögliche Inbetriebnahme wird mit dem 
Fahrplanwechsel im Dezember 2027 angestrebt. 
 
In Bezug auf den Eingriff in die Natur (dem Wegfall der Platanen) sprechen sich Ratsmitglieder 
 



 

 

mehrfach dazu aus, wenn dieser unter Berücksichtigung von ausgleichenden Maßnahmen erfolgt, 
soll dies kein Hindernis bei der südlichen Ausführungsvariante darstellen. 
 
 

 5.   Erschließung der Campinginsel: 
Vergabe der Bauarbeiten für die Verlegung einer 
Wasserleitung 

  
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat beschließt den Auftrag für die Verlegung einer Wasserleitung zum 
Angebotspreis von 7.510,69 € (brutto), an die Fa. Jakob Becker GmbH aus Oberwesel/Rhein zu 
vergeben. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Die Ortsgemeinde Winningen hat das Bauamt am 01.03.2022 aufgefordert, einen eigenen 
Wasseranschluss für die Campinginsel herzustellen. Diese Leitung sollte bis zum 01.04.2022 in 
Betrieb sein, da die Campingsaison zu diesem Zeitpunkt startet. Auf Grund des geringen 
Zeitfensters wurde ein Angebot für die Herstellung einer provisorischen Wasserleitung von der 
Fa. Becker aus Oberwesel eingeholt. Dieses Angebot schließt mit 7.510,69 € (brutto) ab. Die 
Firma Becker aus Oberwesel ist der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel aus mehreren Maßnahmen 
bekannt und als qualifiziertes und leistungsfähiges Unternehmen zu bezeichnen.   
 
Es wird eine Wasserleitung PE-HD 50 überirdisch vom Hausanschluss des Schwimmbades bis 
zum Schacht Marina/Campinginsel gebaut. Den Leitungsverlauf entnehmen Sie dem Anhang. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt wird die überirdisch verlegte PE-Leitung in den Boden eingegraben. 
Für diese Arbeiten liegen noch keine Angebote vor. Es muss noch eine Zustimmung seitens des 
Landesbetrieb Mobilität eingeholt werden, da die Leitung im Bankettbereich der B 416 verlegt 
werden soll. Im Zuge dessen werden auch noch Arbeiten innerhalb der Verkehrsinsel bis zur 
Schwimmbadfläche erforderlich. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.   3. Änderung des Bebauungsplans „Winningen-Ost“, 
Abwägungsbeschlüsse und Satzungsbeschluss 

 Win/2022/009 
 

Beschluss:  

 
 
Siehe Würdigung: Seite 3. 
 
Siehe Würdigung: Seite 6. 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
Satzungsbeschluss:  
 
Nach Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange beschließt der Ortsgemeinderat 
Winningen den Entwurf zur Offenlage der 3. Änderung des Bebauungsplans „Winningen-Ost“, 
unter Berücksichtigung der zuvor gefassten Abwägungsbeschlüsse, auf der Rechtsgrundlage des 
§ 24 Abs. 1 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch als Satzung. Die 
Satzung besteht aus dem Satzungstext, einer Planzeichnung und bauplanungsrechtlichen 
Textfestsetzungen. Dem Inhalt der schriftlichen Begründung, die nicht Bestandteil der Satzung ist, 
wird zugestimmt.  
 
Die Verbandsgemeindeverwaltung wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro das 
Satzungsexemplar zur Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister zu erstellen und die 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vorzubereiten. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Mit Schreiben vom 19.03.2021 beantragten die Antragsteller die 3. Änderung des 
Bebauungsplans „Winningen-Ost“. Daraufhin hat der Ortsgemeinderat am 09.06.2021 das 
Verfahren zur 3. Änderung eingeleitet.  
 



 

 

Städtebauliches Ziel ist die Innenentwicklung durch Nachverdichtung im bebauten 
Siedlungszusammenhang zum Zweck der Wohnnutzung. Die derzeitige Baugrenze erlaubt dies 
nicht.  
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplans „Winningen-Ost“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 
13a Baugesetzbuch aufgestellt.  
 
In der Zeit vom 06.12.2021 bis 07.01.2022 wurde die Offenlage nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch schriftlich beteiligt.  
 
Zu den eingereichten Stellungnahmen hat das Planungsbüro Karst Ingenieure GmbH eine 
Sitzungsvorlage mit fachlichen Würdigungen und Beschlussvorschlägen erstellt; siehe Anlage .  
 
Wird der Entwurf des Bebauungsplanes nach der Offenlage in Folge der Abwägungsbeschlüsse 
in seinen Grundzügen nicht geändert oder ergänzt, so kann anschließend der Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen werden.  
 
 
Orientierungskarte: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 7.   5-Jahresvertrag zur Baumkontrolle des 
Baumbestandes der Ortsgemeinde Winningen 

  
 
 

Beschluss:  

 
Gemäß dem Angebot TREEVALL (Zillhardt) vom 06.01.2022 beschließt der Ortsgemeinderat 
Winningen den Rahmenvertrag zur Kontrolle des Baumbestandes um 5 Jahre zu verlängern.  
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
 
Zusatzinfo der VG: 
Der vorliegende Vertragsentwurf ist für alle Gemeinden im Bereich der VG Rhein‐Mosel identisch. 
Der Preis für die Baumkontrolle hat sich um 0,10 € je Baum gesenkt. Alle weiteren Konditionen 
bleiben gleich.  
Die neue Laufzeit beträgt 2023 bis 2027. 
 
 
 

 8.   Abschluss eines 4-Jahrespflegevertrages mit der 
Firma Cordel&Sohn zur Pflege des Hybridrasens auf 
dem Sportplatz 

  
 
 

Ausschließungsgründe: 
 
Wegen Ausschließungsgründen hat Michael Brost den Sitzungstisch verlassen. 
 
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat beschließt den Abschluss des 4-Jahres-Pflegevertrages mit der Firma Cordel 
& Sohn zum Gesamtpreis von 64.574,14 Euro (brutto). 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 15  Nein 0  Enthaltung 1 



 

 

 
 

Begründung:  

 
Die Firma Cordel hat den Hybridrasen vor Jahren gebaut und in der Folgezeit stets gepflegt. Der 
Rasen benötigt zwingend diese Pflege. Der gute Pflegezustand des Hybridplatzes lässt auch die 
unbedarfte Beobachterin oder den Beobachter leicht erkennen. 
 
Das Angebot beläuft sich für den Zeitraum von 4 Jahren auf einen Gesamtbetrag von 64.574,14 
Euro (brutto). Erfolgt eine proportionale Aufteilung auf die Jahre, ergibt sich ein jährlicher Betrag 
von 16.143,54 Euro. Aufgrund früheren Beschlüssen des Ortsgemeinderates übernimmt davon 
70% die Ortsgemeinde und 30% der WTV. Dies ergibt für den WTV einen Jahresbetrag von 
4843,00 Euro. Aufgrund eines weiteren Beschlusses des Ortsgemeinderates ist der Betrag, den 
der WTV zu entrichten hat, auf einen jährlichen Betrag von 5.250 Euro begrenzt. Die Deckelung 
wurde eingeführt, um für den WTV eine Planbarkeit zu sichern. 
 
Im Ortsgemeinderat wird sich für den 4-Jahrespflegevertrag ausgesprochen. 
 
 
 

 9.   Beratung und Beschlussfassung über den Standort 
für eine öffentliche Toilette 

  
 

Beschluss:  

 
Die öffentliche behindertengerechte Toilette wird im UG des Rathauses realisiert. Die Anforderung 
von Touristik Winningen e.V. (Durchfahrt für Sackkarre) wird berücksichtigt. Damit entfällt die zuvor 
geplante Toilette auf dem Areal Spitalseck. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Im Vorfeld wurde die Möglichkeit für eine behindertengerechte öffentliche Toilette im UG des 
Rathauses in den Gremien und auch mit den bisherigen Nutzern der nachgelagerten Räume des 
UG erörtert. Gemäß Rücksprache mit zwei unabhängigen Fachleuten ist die Realisierung aus 
baulichen Gesichtspunkten im UG des Rathauses kein Problem. Im Ortsgemeinderat wird das 
Vorhaben unter Berücksichtigung der erforderlichen Zugangsmöglichkeit der nachgelagerten 
Räume allseits begrüßt. Die bisherigen Planungsansätze der Schaffung einer 
behindertengerechten öffentlichen Toilette, an anderen Standorten, werden aufgegeben. 

 

 



 

 

10.   Verlängerung der Beratung zur Dorfentwicklung 
durch SLP 

  
 

Beschluss:  

 
Der Beratervertrag durch Stadt-Land-plus wird gemäß den im Angebot genannten Konditionen für 
eine Laufzeit von 4 Jahren (ab dem 01.01.2023) verlängert. 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Die Ratsmitglieder sprechen sich zur Umsetzung des Dorferneuerungskonzeptes für die 
Fortsetzung des Beratervertrages mit Stadt-Land-plus aus. Damit soll u.a. die fachliche Beratung 
und Unterstützung von Bauherren gewährleistet werden, damit die Ergebnisse aus dem 
beschlossenen Dorferneuerungskonzept bei den baulichen Vorhaben einfließen. 
 
 
 

11.   Antrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und FDP; Abriss der Bahnrampe auf dem 
Bahnhofsgelände 

 Win/2022/010 
 

Beschluss:  

 
Vorbehaltlich einer verbindlichen Zusage der Bahn beabsichtigt die Ortsgemeinde auf dem 
Bahnhofsgelände die Rampe abzureißen. Hiernach soll die Verwaltung erstmal ein 
Bodengutachten beauftragen. Wenn dieses vorliegt, sollen Angebote für den Abriss und die 
Entsorgung der Rampe eingeholt werden. Über die weitere Nutzung oder den Verkauf der 
Pflastersteine, die durch den Abriss freigelegt werden, wird gesondert entschieden. Auf dem 
Abrissgelände werden provisorische Parkplätze hergerichtet. Nach Kenntnis der zu erwartenden 
Kosten (nach Vorlage der Angebote) entscheidet der Gemeinderat für Abriss und Entsorgung 
endgültig. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 
 
 



 

 

Begründung:  

 
Der gemeinsame Antrag wird von Achim Kröber vorgestellt. 

 

 

 



 

 

 
 

Eine Kostenaufstellung für den Abriss der Bahnrampe wird den Ratsmitgliedern vorgestellt. Diese 
wird von den Ratsmitgliedern kritisch bewertet. Dass noch nicht abgeschlossene 
Entwidmungsverfahren der Bahn wird angesprochen (das Bahngelände wurde vor rd. 20 Jahren 
erworben). Grundsätzlich wird weiterer Beratungsbedarf signalisiert. 

 

 

12.   Antrag des Ausschusses „Kirche und Kultur“ der Ev. 
Gemeinde Winningen zur Nutzung öffentlicher 
Flächen zur Verlegung so genannter Stolpersteine 

  
 

Beschluss:  

 
Der Ortsgemeinderat stimmt der Verlegung von 3 Stolpersteinen im öffentlichen Raum zu. Eine 
fachgerechte Verlegung wird vorausgesetzt. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 

Begründung:  

 
Der Ausschuss „Kirche und Kultur“ der Ev. Gemeinde Winningen hat einen Antrag zur Nutzung 
öffentlicher Flächen zur Verlegung so genannter Stolpersteine gestellt. 

Der Antrag enthält u.a. nachfolgende Informationen: Wie Sie wissen, werden seit 1996 durch den 
Künstler Gunter Demnig so genannte „Stolpersteine“ für Opfer des NS‐ Regimes verlegt; im 



 

 

Oktober 2020 fand auf Initiative von Siglinde Krumme und der Ev. Gemeinde die erste 
Stolpersteinverlegung in Winningen statt. Der kirchengemeindliche Ausschuss „Kirche und Kultur“ 
möchte im Sinne der Erinnerungskultur durch die Verlegung weiterer Stolpersteine auch anderer 
Opfer des NS‐Regimes in Winningen gedenken. Wie üblich, sollen die Stolpersteine im öffentlichen 
Straßenraum vor einem Gebäude, in dem das jeweilige Opfer lebte, wirkte oder starb, verlegt 
werden. Nachdem die ersten beiden Stolpersteine auf dem Gelände der Kirchengemeinde verlegt 
worden sind, erbitten wir nun die Genehmigung der Ortsgemeinde, bei der Verlegung künftiger 
Stolpersteine den öffentlichen Straßenraum dafür nutzen zu können. Im Zuge weiterer geplanter 
Verlegungen sollen der Bevölkerung durch Vortragsveranstaltungen, kleine Tafeln, die mittels QR‐
Code auf weiterführende Infos auf der Homepage der Kirchengemeinde verweisen etc. 
Informationen zu den jeweiligen Opfern gegeben werden. Wir möchten damit der Opfer gedenken 
und gleichzeitig bewusstmachen, welches Unrecht der Staat und einzelne Bürger: innen damals 
auf sich geladen haben. Davon soll auch eine mahnende Wirkung für die heutige Bevölkerung 
ausgehen. 

 

13.   Gestaltung Kirchplatz 
  
 

Beschluss:  

 
a) Wir stimmen dem Vorhaben zu und sind gespannt auf die weiteren Schritte. 
 
b) Je nach Vorschlag, sollte die Akzeptanz der Nachbarschaft mit erwogen werden. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
a) Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
b) Ja 1  Nein 12  Enthaltung 4 
 

Begründung:  

 
 

Eigentumsverhältnisse Kirchplatz: 

 



 

 

 

Die Gestaltung des Vorplatzes zur ev. Kirche ist auch im DE-Konzept unter der Maßnahme 
"Umfeldgestaltung der ev. Kirche" als Maßnahme 18 aufgeführt. Aus den Gemeindegremien wurde 
bemerkt, dass die Ortsgemeinde derzeit mit laufenden Projekten im hohen Maße ausgebucht ist. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass die Nachbarn in das Verfahren eingebunden werden sollen. 
Aus Sicht der Gestattung ergeben sich keine Bedenken. Grundsätzlich ist die Idee einer langen 
Tafel auch im Hinblick auf den historischen Bezug zum Abendmahl wirklich gelungen. 

Nachfolgend aus dem Antrag der Kirchengemeinde: 

Dürfen wir in diese Richtung weiterdenken? 

Vor konkreten Umsetzungsschritten würden wir uns natürlich mit Ihnen abstimmen, um zu 
schauen, ob Sie grünes Licht geben. Wir freuen uns, wenn Sie uns diesen „Spiel“raum geben. 

 

 

14.   Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Krieg 
um die Ukraine 

  
 
Die angelaufene Situation der Geflüchteten wird sehr ernst genommen. Die Verbandsgemeinde 
Rhein-Mosel, Bürgermeister Seibeld, bittet um Meldungen von Wohnraum, welcher ggf. kurzfristig 
(u.a. auch FEWO’s etc.) und auch längerfristig bereitgestellt werden kann. Diese Meldungen sollen 
direkt an Frau Naunheim (02607/49250) oder Herrn Deisen (02607/49210) erfolgen.  

Herr Schu-Knapp berichtet aus der letzten Hufa-Sitzung der Verbandsgemeinde. 

Von Frau Hautt (3. Beigeordnete) werden private Hilfsmaßnahmen, Besorgung von Medikamenten, 
Transport der Hilfsmittel mit Bussen sowie geplante Personentransporte, aufgezeigt. Die 
Hilfsbereitschaft sei von vielen gegeben. 

Bernd Huster spricht die Unterbringung geflüchteter Kinder in Kita und Schule an. 

 

 

15.   Bauleitplanung der Ortsgemeinde Kobern-Gondorf 
  
 

Beschluss:  

 
Die Ortsgemeinde Winningen nimmt den B-Plan "Von-Isenburg-Straße" der Ortsgemeinde Kobern-
Gondorf, zustimmend zur Kenntnis. 
 
 

Abstimmungsergebnis:  

 
Ja 17  Nein 0  Enthaltung 0 
 
 
 
 
 



 

 

Begründung:  

 
Die Ortsgemeinde Kobern-Gondorf plant hier mitten im Ort ein Areal (auch) zur "Förderung von 
altersgerechtem Wohnen/Wohnen im Alter" vorzusehen. 

Aus der vorliegenden Planzeichnung konnten die Ratsmitglieder die Örtlichkeit der Bauleitplanung 
entnehmen. 

 

 

16.   Verschiedenes 
  
 

Problem Hundekot 
(Seminar Hundekotentsorgung verbunden mit Reduzierung Hundesteuer – rechtliche Zulässigkeit 
mit Regelungen in der Hundesteuersatzung) 

Beseitigung von Sichtschutzresten/Sichtschutzfasern in einer Hecke im Bereich Friedhof 

Wurzelstockenfernung von einem abgebrochenen Flieder im Bereich der Gärtnerei Brühl, nach 
Möglichkeit durch Gemeindemitarbeiter 

Problem Hundekot in den Weinbergswegen (u.a. Brückstücksweg) 
- Hundekotbeutelautomat 
- Abfalleimer 

Durchfahrt von Fahrzeugen über den Weinhof – Osterstraße – Bachstraße 
- Verschiebung der Blumenkübel am Weinhof 
- Tolerierung der Durchfahrt solange bis die August-Horch-Straße wieder nutzbar ist 

Einbindung von Vereinsvertretern/-vorsitzende in die Gestaltung Moselufer – in Bezug auf 
Bedürfnisse von Festveranstaltungen 

Christopher Knebel wird im Rat ausdrücklich als zweiter Winzer im Rates willkommen geheißen. 

Dem Vorsitzenden wird Lob für die erste abgewickelte Ratssitzung ausgesprochen. 

 

 

17.   Einwohnerfragestunde 
  
 

Die Nutzung von Fahrzeugen im Bereich Weinhof – Osterstraße – Bachstraße wird nochmals 
angesprochen. 

Mit der Umsetzung von „Winningen Mitte“ soll frühzeitig die Lenkung von aufkommendem 
Schwerlastverkehr geregelt werden. 

Auf das Konzept der Hundekotentsorgung von Oberfell/Moselstraße wird hingewiesen. 

 

 

 

Nach Schließung der öffentlichen Sitzung schließt sich nach einer kurzen Pause eine 
nichtöffentliche Sitzung an. 

 


